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GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GmbHR GmbHRundschau
GS Gedenkschrift
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Haager Anerkennungs-
abkommen

Haager Übereinkommen über die Anerkennung der Rechtspersön-
lichkeit von ausländischen Gesellschaften, anderen Personenverbin-
dungen und Stiftungen vom 1.6. 1956

h.M. herrschende Meinung
Hrsg. Herausgeber
IÖR Internationales Öffentliches Recht
IPR Internationales Privatrecht
IPRax Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
i. S.d. im Sinne des
IStR Internationales Steuerrecht
i.V.m. in Verbindung mit
IWRZ Zeitschrift für Internationales Wirtschaftsrecht
JA Juristische Arbeitsblätter
JuS Juristische Schulung
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JZ Juristenzeitung
Kap. Kapitel
KG Kammergericht
KI Künstliche Intelligenz
LG Landgericht
lit. Litera
LJZ Liechtensteinische Juristenzeitung
LS Leitsatz
Ltd. Limited Company
MdEP Mitglied des Europäischen Parlaments
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
Mindeststandard-RL Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des

Rates über gemeinsame Mindeststandards für Organisationen ohne
Erwerbszweck in der Union

MittBayNot Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der
Landesnotarkammer Bayern

MoMiG Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung
von Missbräuchen

MoPeG Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
MüKo Münchener Kommentar
n.F. neue Fassung
NGO-Anerkennungs-
übereinkommen

Europäisches Übereinkommen über die Anerkennung der Rechts-
persönlichkeit internationaler nichtstaatlicher Organisationen vom
24.4.1986

NJW Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungs-Report
NotBZ Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis
npoR Zeitschrift für das Recht der Non Profit Organisationen
Nr. Nummer
Nrn. Nummern
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht Rechtsprechungs-Report
NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
o. g. oben genannt
OHG Offene Handelsgesellschaft
OLG Oberlandesgericht
PBefG Personenbeförderungsgesetz
PGR Liechtensteinische Personen- und Gesellschaftsrecht
RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
RIW Recht der Internationalen Wirtschaft
Rn. Randnummer(n)
Rom I-VO Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht

Rom II-VO Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht
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RPfleger Der Deutsche Rechtspfleger
Rs. Rechtssache
S. Seite
SDÜ Schengener Durchführungsübereinkommen
SE Societas Europaea, Europäische Aktiengesellschaft
Slg. Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts

Erster Instanz
sog. sogenannt
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
StGB Strafgesetzbuch
StiftRG Stiftungsregistergesetz
StiftR-VereinhG Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung

des Infektionsschutzgesetzes
u. a. unter anderem
UmwG Umwandlungsgesetz
Urt. Urteil
u.U. unter Umständen
Var. Variante
vgl. vergleiche
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
VwZVG Bayerisches Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz
WuB Entscheidungsanmerkungen zum Wirtschafts- und Bankrecht
z.B. zum Beispiel
ZD Zeitschrift für Datenschutz
ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZEV Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
ZIAS Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozi-

alrecht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zit. zitiert
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZSt Zeitschrift zum Stiftungswesen
ZStV Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen
ZVglRWiss Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft
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Einleitung

I. Fragestellung

Stiftungen sind ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Der Ruf der Rechts-
form Stiftung ist facettenreich. Schlagwortartig illustriert etwa der Jurist und Ko-
lumnist der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, die Bandbreite der öffentlichen
Wahrnehmung: „Stiftungen in Deutschland: Wohltätigkeit, Steuerflucht und Eti-
kettenschwindel.“ In seinem Kolumnenbeitrag anlässlich der Stiftungsrechtsreform1

weist er auch auf die enorme monetäre Bedeutung des Stiftungssektors hin. Er nennt
Schätzungen, wonach der Kapitalstock deutscher Stiftungen insgesamt etwa zwei-
hundert Milliarden Euro betrage.2 Die Quellen dieser Schätzungen werden nicht
offengelegt und es ist auch unklar, welche Stiftungstypen davon umfasst sind, aber
gleichwohl wird klar, dass die finanzielle Bedeutung des Stiftungssektors keinesfalls
unterschätzt werden sollte. Neben gemeinnützigen Stiftungen, die rund 90 Prozent
aller Stiftungen ausmachen,3 spielen inzwischen auch Unternehmensstiftungen eine
bedeutende Rolle in der deutschen Stiftungslandschaft. So werde etwa Familien-
stiftungen als Instrument für die Unternehmensnachfolge genutzt. Allgemeine Be-
kanntheit haben in diesem Zusammenhang die zahlreichen Streitigkeiten rund um
die Trägerstiftung von ALDI Nord erlangt.4

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung soll die steuerrechtliche Gemein-
nützigkeit nur eine untergeordnete Rolle einnehmen. Die Ausführungen erstrecken
sich auf sämtliche selbständige Stiftungen des bürgerlichen Rechts. Aus offiziellen
Zahlen des Bundesverbands Deutscher Stiftungen geht hervor, dass Ende 2022
bundesweit 25.254 solcher Stiftungen existierten und das jährliche Stiftungs-
wachstum bei 2,5 Prozent lag.5 Nach einem „Stiftungsboom“Anfang der 2000er ist
die Zahl der Neuerrichtungen zwar inzwischen leicht rückläufig, aber das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (nachfolgend BMJV) geht davon

1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektions-
schutzgesetzes vom 16.7.2021 (nachfolgend Stiftungsrechtsreform), BGBl. 2021 I, S. 2947.

2 https://www.sueddeutsche.de/meinung/stiftungen-kolumne-von-heribert-prantl-1.5190190
(zuletzt abgerufen am 1.1.2024).

3 Zahlen und Daten für den Stiftungssektor werden fortlaufend aktualisiert, abrufbar unter
https://www.stiftungen.org/stiftungen/zahlen-und-daten.html (zuletzt abgerufen am 1.1.2024).

4 Weitemeyer, ZGR 2022, 627, 633 f. mit weiteren Nachweisen.
5 Zahlen und Daten für den Stiftungssektor werden fortlaufend aktualisiert, abrufbar unter

https://www.stiftungen.org/stiftungen/zahlen-und-daten.html (zuletzt abgerufen am 1.1.2024).
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aus, dass die Anzahl der Stiftungen jährlich um etwa 500 anwächst.6 Es wird pro-
gnostiziert, dass Ende 2025 rund 26.000 rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen
Rechts existieren. Das Sachrecht dieser Stiftungen beruhte bis zur jüngsten Stif-
tungsrechtsreform auf einem Nebeneinander von Bundes- und Landesrecht. Die
§§ 80 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (nachfolgend BGB) mit punktuellen Ver-
weisungen auf das Vereinsrecht standen neben 16 verschiedenen zivilrechtlichen
Regelungen in den jeweiligen Stiftungsgesetzen der Länder.7 Ausweislich des Re-
ferentenentwurfs des BMJV zum Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des
Stiftungsrechts vom 28.9.2020 führte diese Koexistenz „immer wieder zu Streit-
fragen und Rechtsunsicherheit bei Stiftern und Stiftungen“, weshalb die Neufassung
des Stiftungszivilrechts in den §§ 80 ff. BGB abschließend geregelt wurde.8 Diese
Vereinheitlichung trägt zur Rechtssicherheit der intranationalen Rechtspraxis bei
und ist daher uneingeschränkt zu begrüßen. Auch für die internationale Rechtspraxis
sollte die Bedeutung der Stiftungsrechtsreform nicht unterschätzt werden. So wurde
bspw. geregelt, wie mit einer Verwaltungssitzverlegung in das Ausland umzugehen
ist. Der Vorgang der Verwaltungssitzverlegung ist kein rein sachrechtlicher Vorgang,
denn durch die Verbindung zu einem ausländischen Staat eröffnet sich der An-
wendungsbereich des Internationalen Privatrechts (nachfolgend IPR). Das IPR hat
als Kollisionsrecht darüber zu entscheiden, welche nationale Sachrechtsordnung
über den konkreten Vorgang zu befinden hat. Aus der Verzahnung von Kollisions-
und Sachrecht9 folgen sowohl Crux und Charme des IPR.

In dieser Arbeit soll schwerpunktmäßig das Kollisionsrecht der Stiftungen näher
beleuchtet werden. Konkret soll der Frage nachgegangen werden, ob das Stif-
tungskollisionsrecht zu Unrecht ein Schattendasein in der Rechtswissenschaft führt
oder ob der vonBehrensmetaphorisch ausgedrückte Segelkurs „imWindschatten des
Internationalen Gesellschaftsrechts“10 geeignet ist, die Besonderheiten des Stif-
tungsrechts hinreichend zu berücksichtigen. Diese Kursausrichtungwurde durch den
Bundesgerichtshof (nachfolgend BGH) jedenfalls nicht erheblich revidiert vielmehr
hat er im Jahr 2016 entschieden: „Für das Stiftungskollisionsrecht ist auf die
Grundsätze des Internationalen Gesellschaftsrechts zurückzugreifen.“11

Bei der Bewertung der bisherigen Kursausrichtung soll insbesondere auf neuere
Entwicklungen – wie etwa die angesprochene Stiftungsrechtsreform – sowie auf das

6 Dies ist eine zurückhaltende Schätzung – nach Angaben des Bundesverbands Deutscher
Stiftungen beträgt die Anzahl an Neuerrichtungen im Jahr 2022 insgesamt 693 Stiftungen,
Zahlen und Daten für den Stiftungssektor werden fortlaufend aktualisiert, abrufbar unter
https://www.stiftungen.org/stiftungen/zahlen-und-daten.html (zuletzt abgerufen am 1.1.2024).

7 Pauli, Spiegelberger Unternehmensnachfolge, § 23 Rn. 3.
8 Referentenentwurf des BMJV, Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stif-

tungsrechts, 1; ebenso Regierungsentwurf, Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des
Stiftungsrechts, 1.

9 Ausführlich Kegel/Schuring, IPR, § 1 VIII.
10 Behrens, GS Walz, S. 13, 15.
11 BGH, Urt. v. 8. 9.2016, III ZR 7/15 = NZG 2016, 1187 LS Nr. 1.
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Verhältnis zum Internationalen Öffentlichen Recht (IÖR) eingegangen werden.
Daneben soll der Einfluss der europarechtlichen Grundfreiheiten auf das Interna-
tionale Stiftungsrecht näher beleuchtet werden. Steuerrechtliche Aspekte und damit
zusammenhängende Fragen des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts werden
nicht behandelt.12

II. Forschungsstand

Dem Internationalen Gesellschaftsrecht widmet sich eine Vielzahl von Aufsätzen
sowie Dissertations- und Habilitationsschriften. Der Versuch einer abschließenden
Erfassung würde ins Uferlose gehen. Für den Bereich des Internationalen Stif-
tungsrechts fällt eine Bestandsaufnahme hingegen übersichtlicher aus, weshalb im
Folgenden zumindest einige bedeutende Veröffentlichungen zeitlich und thematisch
eingeordnet werden.

Noch vor der Jahrtausendwende setzt sich Kronke intensiv mit dem Kollisions-
recht der Stiftungen auseinander. In bescheidener Manier gab er dabei zu verstehen,
dass sein Festschriftbeitrag „[…] nicht mehr als eine Bestandsaufnahme des vor-
handenenMaterials sein und an einigen Stellen einen Blick auf mögliche zukünftige
Fragestellungen werfen“13 solle.

Im Rahmen seiner Habilitationsschrift widmet Schlüter internationalen Sach-
verhalten und Rechtsfragen grenzüberschreitender Stiftungstätigkeit ein eigenes
Kapitel und erörtert dabei auch die für gemeinnützige Stiftungen maßgeblichen
Rechtsquellen und stellt die „für Stiftungen geltenden Grundzüge des deutschen
internationalen Privatrechts“14 dar.

Die erste das Thema umfassend behandelnde Dissertationsschrift stammt von
Geisler, die sowohl die Stiftung selbst als auch deren Beziehung zu Dritten (Stifter,
Destinatäre) einer feingliedrigen kollisionsrechtlichen Betrachtung unterzieht,
wobei zahlreiche stiftungsrechtliche Vorgänge und Rechtsbeziehungen einzeln
qualifiziert werden.15 Hervorzuheben ist insbesondere die Auseinandersetzung mit
dem damaligen Stand des Europarechts.16

Den Stiftungen als Instrument der Unternehmensnachfolge widmet sich Horvath
in ihrer Dissertationsschrift, wobei sie eine rechtsvergleichende und kollisions-
rechtliche Betrachtung vornimmt, die insbesondere das italienische Recht als Ver-
gleichsmaßstab in den Fokus rückt.17

12 Monographisch hierzu B. Schmidt, Europäische Gemeinnützigkeit.
13 Kronke, Stiftungen in Deutschland und Europa, S. 361, 362.
14 A. Schlüter, Zwischen Privatautonomie und Gemeinwohlbindung, 538 ff.
15 Geisler, Selbständige Stiftung, 65 ff.
16 Geisler, Selbständige Stiftung, 166 ff.
17 Horvath, Stiftungen Unternehmensnachfolge, 101 ff.
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